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Selbsthilfeförderung

Die KOSKON NRW arbeitet seit 1990 als 
landesweite fach- und problemüber-
greifende Informations-, Beratungs- und 
Serviceeinrichtung für die Selbsthilfe 
und Selbsthilfeunterstützung in Nord-
rhein-Westfalen. Mit dem Ausscheiden 
der langjährigen Leiterin der KOSKON, 
Anita Jakubowski, wurde Petra Belke 
diese Aufgabe übertragen. 

Petra Belke über sich selbst: 
„Als Leiterin einer Selbsthilfe-Kontakt-
stelle komme ich aus der praxisnahen 
Selbsthilfearbeit mit ihren konkreten 
Koordinierungs-, Vermittlungs- und 
Beratungsaufgaben. Mein beruflicher 
Werdegang umfasst darüber hinaus 
Tätigkeiten in der Gesundheitsför-
derung im Rahmen des Programms 
,Gesunde Stadt’, in der Stadtteilar-
beit und in sozialwissenschaftlichen 
Forschungsprojekten zu unterschied-
lichen Themen. Die Erfahrungen und 
Fähigkeiten, die ich im Laufe meines 

Petra Belke
Die neue Leiterin der KOSKON NRW

beruflichen Lebens sammeln konnte, 
möchte ich gerne in die Fortführung 
der erfolgreichen Arbeit der KOSKON 
und die Weiterentwicklung der Selbst-
hilfe in Nordrhein-Westfalen einbrin-
gen. Ich freue mich auf eine gute 
Zusammenarbeit mit und einen kon-
struktiven Austausch zwischen den 
vielfältigen Akteuren im Bereich der 
Selbsthilfe.“ 

Wir wünschen Petra Belke alles Gute 
für ihre Aufgabe und freuen uns 
auf die kollegiale Zusammenarbeit 
innerhalb der Deutschen Arbeitsge-
meinschaft Selbsthilfegruppen e.V., 
unserem gemeinsamen Träger, um die 
Selbsthilfe und die Selbsthilfeunter-
stützung in Nordrhein-Westfalen wie 
auf Bundesebene weiter erfolgreich 
voranzubringen. |

Das NAKOS-Team

Reform der Pflegeversicherung
– Neue Herausforderungen für Selbsthilfekontaktstellen?

Im Gesundheitsausschuss des Deut-
schen Bundestages wird aktuell der 
Regierungsentwurf für eine Pflege-
versicherungsreform beraten. Mit die-
sem „Gesetzentwurf zur strukturellen 
Weiterentwicklung der Pflegeversiche-
rung“ soll die Pflegeversicherung bes-
ser auf die Bedürfnisse und Wünsche 
der Pflegebedürftigen sowie ihrer 
Angehörigen ausgerichtet und dem 

Grundsatz „ambulant vor stationär“ 
stärker Rechnung getragen werden. Mit 
einer Ergänzung in § 45 a SGB XI sollen 
zukünftig auch Personen mit einem 
Hilfebedarf unterhalb der Pflegestufe 1 
einen Anspruch auf Leistungen nach 
den §§ 45 a ff SGB XI erhalten. Weitere 
Bausteine der Reform sind die Einfüh-
rung eines Anspruchs auf Pflegebera-
tung (Fallmanagement, § 7 a SGB XI ), 
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die Schaffung von Pflegestützpunkten 
als Anlaufstellen für Pflegebedürftige 
und ihre Angehörigen (§ 92 c SGB XI) 
und die mit § 45 d SGB XI eingefügte 
Möglichkeit der Förderung ehrenamtli-
cher Strukturen sowie der Selbsthilfe. 
Konzept und Ausgestaltung der neu 
zu schaffenden Pflegestützpunkte 
sind zurzeit noch heftig umstritten. 
Für Selbsthilfekontaktstellen könn-
ten sie aber gleichermaßen wie die 
geplanten Neuregelungen im fünften 
Abschnitt des SGB XI, den „Leistun-
gen für Versicherte mit erheblichem 
allgemeinen Betreuungsbedarf und 
Weiterentwicklung der Versorgungs-
strukturen“ (§§ 45 ff SGB XI) eine 
neue Herausforderung darstellen.
Die DAG SHG hat in ihrer Stellung-
nahme zu dem Gesetzentwurf den 
Einbezug der Selbsthilfekontaktstel-
len in die Regelung des neuen § 45 d 
SGB XI außerordentlich begrüßt. Für 
die Förderung der niedrigschwelligen 
Betreuungsangebote und Modellvor-
haben gemäß §§ 45 a ff SGB XI sollen 
deutlich mehr Mittel zur Verfügung 
gestellt und durch eine verpflichtende 
Kofinanzierung der Länder und Kom-
munen ergänzt werden. Die zusätzli-
chen Mittel sollen insbesondere für 
die Arbeit von Ehrenamtlichen und 
von Selbsthilfekontaktstellen im 
Sinne des § 45 d SGB XI eingesetzt 
werden. Selbsthilfekontaktstellen 
fördern und begleiten Selbsthilfe-
gruppen von pflegebedürftigen Men-
schen und ihren Angehörigen bei 
ihrer Gründung und stehen bei Bedarf 
auch zur Problembewältigung oder 
für Fortbildungen zur Verfügung. Mit 
Inkrafttreten des Gesetzes können 

Selbsthilfekontaktstellen für diese 
Aufgaben auch Mittel beantragen. 
Neue Herausforderungen können 
sich auch aus den Regelungen zu den 
geplanten Pflegestützpunkten erge-
ben. Aufgaben der Pflegestützpunkte 
sind Auskunft und Beratung der Pfle-
geversicherten und der in ihrem Inter-
esse handelnden Personen. Sie sollen 
gesundheitsfördernde, präventive, 
kurative, rehabilitative oder sonstige 
medizinische sowie pflegerische und 
soziale Hilfs- und Unterstützungsan-
gebote vermitteln und koordinieren.
Selbsthilfekontaktstellen könnten 
durch enge Kommunikation mit einem 
Pflegestützpunkt eine nachhaltige 
Einbeziehung von Mitgliedern von 
Selbsthilfegruppen, ehrenamtlichen 
und sonstigen zum bürgerschaftlichen 
Engagement bereiten Personen und 
Organisationen in die Tätigkeit eines 
Pflegestützpunktes gemäß § 92 c 
SGB XI sichern helfen und eine part-
nerschaftliche, unter Umständen auch 
räumliche Kooperation anstreben.
Mit der Ergänzung in § 45 a Abs. 2 
Satz 3 SGB XI sollen erstmals auch im 
Recht der gesetzlichen Pflegeversiche-
rung Beteiligungsrechte maßgeblicher 
Organisationen für die Wahrnehmung 
der Interessen und der Selbsthilfe der 
pflegebedürftigen und behinderten 
Menschen auf Bundesebene bei der 
Vereinbarung der Begutachtungsricht-
linien eingeführt werden. Hervorzu-
heben ist auch das im Gesetzentwurf 
vorgesehene Beteiligungsrecht der 
maßgeblichen Organisationen für die 
Wahrnehmung der Interessen und der 
Selbsthilfe der pflegebedürftigen und 
behinderten Menschen auf Bundes-



NAKOS | NAKOS INFO 94 | März 2008

Selbsthilfeförderung

März 2008 | NAKOS INFO 94 | NAKOS 1�

Selbsthilfeförderung

ebene bei der Vereinbarung von Maß-
stäben und Grundsätzen zur Sicherung 
und Weiterentwicklung der Pflegequa-
lität gemäß § 113 Abs. 1 SGB XI; von 
Expertenstandards zur Sicherung und 
Weiterentwicklung der Qualität in der 
Pflege gemäß § 113 a Abs. 1 SGB XI; 
von Richtlinien über die Prüfung der 
Pflegeeinrichtungen erbrachten Leis-
tungen und deren Qualität gemäß  
§ 114 a SGB XI; von Kriterien der Ver-
öffentlichung der von Pflegeeinrich-
tungen erbrachten Leistungen und 
deren Qualität durch die Landesver-

bände der Pflegekassen gemäß § 115 
Abs. 1 a SGB XI. Auch hier könnten sich 
Mitglieder der DAG SHG und Mitar-
beiter/innen von Selbsthilfekontakt-
stellen beratend einbringen. Der mit 
diesen Regelungen vorgesehene Ein-
bezug der Betroffenenperspektive in 
die Ausgestaltung des Leistungsrech-
tes wurde von der DAG SHG in ihrer 
Stellungnahme daher sehr begrüßt. 
Allerdings hat die DAG SHG auch dar-
auf hingewiesen, dass ein Verweis auf 
§ 140 g SGB V oder eine eigenständige 
Verordnungsermächtigung zur Bestim-

Bereits mit der Gesundheitsreform 2007 (GKV-Wettbewerbsstär-
kungsgesetz, GKV-WSG) wurden Maßnahmen für eine Verbesserung 
der Situation der Pflege durch das Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG) auf den Weg gebracht: 

– Eine Differenzierung des Begriffs „Häuslichkeit“ soll sicherstellen, dass 
Bewohner in neuen Wohnformen (Wohngemeinschaften etc.) ebenso wie 
Patient/innen in Privathaushalten Leistungen der häuslichen Krankenpflege 
erhalten können (§ 37 SGB V). 

– Es wurde ein Anspruch der Versicherten auf ein Versorgungsmanagement 
eingeführt (Entlassungsmanagement – §§ 11, 112, 115 SGB V); dadurch soll 
vor allem der Übergang vom Krankenhaus in eine sachgerechte Anschluss-
versorgung (einschließlich Pflege) verbessert werden.

– Pflegedienste, Pflegeheime und auch Pflegekassen können sich jetzt an Ver-
trägen zur Integrierten Versorgung beteiligen (§ 140 b SGB V, § 92 b SGB XI).

– Ambulante Rehabilitationsleistungen sollen auch in Pflegeheimen erbracht 
werden (§ 40 SGB V).

– Die ärztliche und pflegerische Versorgung wird durch eine spezialisierte 
ambulante Palliativversorgung ergänzt (§§ 37 b, 92, 132 d SGB V).

– Durch Präzisierung des Hilfsmittelanspruchs (§§ 33, 126, 127 SGB V) wurde 
klargestellt, dass der Anspruch auf Versorgung mit Hilfsmitteln zum Behin-
derungsausgleich gegenüber der Krankenkasse bei stationärer Pflege nicht 
davon abhängt, in welchem Umfang eine Teilhabe der Versicherten am 
gemeinschaftlichen Leben innerhalb einer Einrichtung noch möglich ist. 

 (Quelle für diese Informationen: http://www.bmg.bund.de/cln_040/nn_600110/DE/Themenschwer  
  punkte/Pflegeversicherung/pflegeversicherung-node,param=.html__nnn=true)
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mung der Voraussetzungen der Aner-
kennung der für die Wahrnehmung 
der Interessen und der Selbsthilfe der 
pflegebedürftigen und behinderten 
Menschen auf Bundesebene im Sinne 
des § 140 g SGB V in dem Gesetzent-
wurf fehlt.

Der Kabinettsentwurf für ein Gesetz 
zur strukturellen Weiterentwicklung 
der Pflegeversicherung vom 17. Okto-
ber 2007 soll zum 1. Juli 2008 in Kraft 
treten, befindet sich aber zurzeit in 
einer durchaus kontroversen Bera-
tung. |

Ursula Helms

Quellen
1.  BMG: http://www.bmg.bund.de/cln_040/nn_600110/DE/Themenschwerpunkte/Pflege 

versicherung/pflegeversicherung-node,param=.html__nnn=true
2.  Der Gesetzentwurf auf der Seite des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundesta 

ges: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/074/1607439.pdf
3.  Die Änderungsanträge der Fraktionen, die zu finden sind unter: http://www.bundestag.de/

ausschuesse/a14/anhoerungen/071_072_074_075/BT-Drs/index.html
4.  Die Stellungnahme der DAG SHG: 

http://www.bundestag.de/ausschuesse/a14/anhoerungen/071_072_074_075/stellun 
gen_unangef/DAG-SHG.pdf

Die Adressen für Anträge auf Gemein-
schaftsförderung nach § 20 c SGB V 
sind im Internet unter http://www.
nakos.de/site/foerderung/kranken-
kassen/antragsverfahren/ bereit-
gestellt. In einer tabellarischen 
Übersicht finden sich für jedes Bun-
desland die Adressen der federfüh-
renden Krankenkassenverbände 
zur Beantragung von Fördermitteln 
aus der Gemeinschaftsförderung 
für Selbsthilfe-Landesverbände und 
Selbsthilfekontaktstellen sowie für 
Selbsthilfegruppen. Teilweise sind die 
Antragsformulare über Links zu den 
federführenden Krankenkassenver-
bänden direkt abrufbar. In den meis-

auf www.nakos.de
§ 20 c SGB V: Adressen für Anträge auf Gemein-
schaftsförderung für alle Bundesländer

ten Bundesländern können Mitglieder 
von Selbsthilfegruppen pauschale 
Fördermittel aus der Gemeinschafts-
förderung zentral, d.h. bei der feder-
führenden Krankenkasse, beantragen. 
Selbsthilfegruppen in Bayern, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen und 
Sachsen erhalten Fördermittel aus 
der Gemeinschaftsförderung von För-
derpools in ihrer Region. 
In der Übersicht sind auch die 
Ansprechpartnerinnen aus dem Feld 
der Selbsthilfekontaktstellen aufge-
führt, die ebenfalls Fragen zum För-
derverfahren beantworten können. |

Jutta Hundertmark-Mayser


